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Es gi lt die B ouNVO vom 23.1 .1990 

Grenze des Geltungsbereiches 
Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung 
Gewerbegebiete 
Industriegebiete 
UfD:!rtnZ\IIg der Flöchen,deren Böden erheblich mit 
umwrligrfollrdendrn Stoffen bela~tet sind 

•• 
SATZUNG DER HANSESTADT LUBECK 
BEBAUUNGSPLAN NR. 25.02.03 
GLASHÜTTENWEG / NIELS-BOHR-RING 
( 3. ÄNDERUNG) 

Aufgrund des§ 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und§ 9 (4} BauGB SOWie nach§ 92 der Landesbauordnung wird nach Beschluß
fassung durch die Borgerschaft der Hansestadt LObeck vom 29.01 1998 d1e Satzung Ober den Bebauungsplan Nr 25 02 03 -
Glashuttenweg/Niels-Bohr-Ring - , bestehend aus der Plan2e~ehnung (Teil A) und den Text (Teil B}, erlassen 

1 . Aufgestel~ aufgrund des Aufstellungsbeschlusses des Bauausschusses 
der Hansestadt LO~ vom 18.08.1997. Die ortsabliche Bekanntma
chung des Aufstellungsbeschlusses 1st durch Abdruck in den LObecker 
Nachriten am 05.09.1997 ertolgt. 

2. Die frOhzettige BOrgerbeteiligung nach § 3 ( 1) BauGB ist vom 
10.03.1997 bis einschließlich 21 .03.1997 durchgeführt 
worden 

3. D1e von der Planung berührten Träger öffen11icher Belange sind mrt 
Schreiben vom 04.02.1997 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefor
dert worden. 

4 Der Bauausschuß hat am 18.08.1997 den Entwurf des Bebauungspla
nes mit Begrundung beschlossen und zur Auslegung bestimmt 

5 Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung 
(Teil A) und dem Text (Teil B) sowie die Begründung haben in der Zett 
vom 17 091997 bis zum 17.10.1997 wahrend der Dienstzert nach§ 3 
(2) BauGB öffentlich ausgelegen. D~e öffentliche Auslegung 1st mtt dem 
Hinweis, daß Bedenken und Anregungen wahrend der Auslegungsfrist 
von jedermann schriftlich oder zu Protokoll g~end gemacht werden 
können, am 05.09.1997 in den LObecker Nachrichten ortsObiich 
bekanntgemacht worden. 

6 Der katasteramtliche Bestand am 24 02 1998 sowie die geometrischen 
Festlegungen der neuen städtebaulichen Planung werden als richtiQ be
scheinigt. 

7 Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den 
Text (Teil B) wurde nach der Prüfung der vorgebrachten Bedenken und 
Anregungen am 29.01 .1998 von der BOrgerschaft als Satzung be
schlossen Die Begründung zum Bebauungsplan wurde mtt Beschluß 
der BOrgerschaft vom 29.01 .1998 gebiHIQI 
Die Bebauungsplansatzung. bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) 
und dem Text (Teil B). wird hiermit ausgefertigt. 

8. D1e Rechtskraftveröffentlichung zum Bebauungsplan sowie die Stelle, 
bel der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von jedermann 
eingesehen werden kann und Uber den lnha~ Auskunft zu erha~en rst. 
Sind am 20.101998 ortsObiich bekanntgemacht worden ln der Bekannt
machung 1st auf d1e G~endmachung der Verletzung von Verfahrens
und Formvorschriften und von Mangeln der Abwagung SOWie auf die 
Rechtsfotgen (§ 215 (2} BauGB) und werterauf Falligkett und Erlöschen 
von Entschäd~gungsansprOchen (§ 44 BauGB) hingew~esen worden D1e 
Satzung 1st mtthin am 21.10.1998 1n Kraft getreten 
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l0beck,21.09.1998 

Hansestadt LObeck 
Der Borgermeister 

Fachbereich Stadtplanung 
Bereich Stadtentwicklung 

Im Auftrag Im Auftrag 

GEZ. ZAHN 

Dr lng. Zahn 
GEZ. LORENZEN 

Loren zen 

LObeck, 21.09.1998 

Hansestadt LObeck 
Der BOrgermeister 

F achbereteh Stadtplanung 
Fachbereichs-Dienste 

Im Auftrag 

GEZ . GROTH 

Groth 
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GEZ.GROTH 

Groth 
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Hansestadt LObeck 
Der Burgermeister 

Fachbereich Stadtplanung 
Fachbereichs-Dienste 
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GEZ. GROTH 
Groth 

LObeck,21.09.1998 

Hansestadt LObeck 
Der BOrgermeister 

Fachbereich Stadtplanung 
Fachbereichs-Dienste 

Im Auftrag 

GEZ .GROTH 

Groth 

LObeck, 24.02.1998 
Katasteramt 

GEZ. SCHELL 

LObeck. 0 5 .10.1998 

GEZ B OUTEI LLER 

Der BOrgermeister 

LObeck,22.10.1998 

Hansestadt LObeck 
Der BOrgermeister 

F achbereteh Stadtplanung 
Bereich Stadtentwicklung 

Im Auftrag 

GEZ. LORENZEN 

Lorenzen 


